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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3537/J-NR/89, 
betreffend approbiertes Unterrichtsmaterial zu Namibia, die 
die Abgeordneten Dr. Jankowitsch und Genossen am 
17. März 1989 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 
zu beantworten: 

ad 1) 

In erster Linie handelt es sich bei der Dia-Serie "Namibia­
ehemals SUdwestafrika" um ein Unterrichtsmedium fUr den Geo­
graphieunterricht, das Bilder von der Landschaft, von der 
Tier- und Pflanzenwelt, der Bodenschätze, Aufnahmen von 
Städten und beispielhaft Vertretern ethnologischer Gruppen 
enthält. Probleme der Apartheitpolitik werden nicht in der 
Dia-Serie selbst, wohl aber im in Ausarbeitung befiridlichen 
Beiheft behandelt werden. 

ad 2) 
Die Serie wurde von einer Privatperson, Kerrn Peter Schmid, 
Wien, zur Approbation eingereicht. Es handelt sich somit um 
keine Produktion des SHB-Medienzentrums. 

ad 3) 
Die Approbation erfolgte am 25. Mai 1987 laut Bescheid 
Zl. 48.065/25-I/12a/87 durch die Gutachterkommission fUr 
Naturwissenschaften. Demnach wurde die Dia-Serie fUr den 
Unterricht in Geographie und Wirtschaftskunde ab der 
8. Schul stufe fUr geeignet erklärt. 
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ad 4) 
Bis zur endgültigen Erstellung des Beiheftes wird die 
Dia-Serie nicht im SHB-Medienzentrum erhtiltlich sein. 

ad 5) 

Eventuelle Angebote von audio-visuellen Medien zur Proble­
matik der Apartheitpolitik, zur Frage der Selbständigkeit 
Namibias werden nach Einreichung durch die Approbations­
kommission gewissehhaft geprüft. Geeignetes Material kann 
nach Approbation durch das SHB-Medienzentrum angekauft und 
vertrieben werden. 
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